
Amtsdelikte 159

Verletzung des Amtsgeheimnisses.
§ S53b

(1) Ein Beamter oder früherer Beamter, der unbefugt 
ein ihm bei Ausübung seines Amtes anvertrautes oder zu
gänglich gewordenes Geheimnis offenbart und dadurch 
wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Ge
fängnis, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bis 
zu zehn Jahren bestraft; hat der Täter mit der eingetre
tenen Gefährdung fahrlässig nicht gerechnet, so ist auf 
Gefängnis bis zu zwei Jahren oder auf Geldstrafe zu er
kennen.

(2) Einem Beamten steht eine für eine Behörde tätige 
Person gleich, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Dienstpflicht durch Handschlag oder zur Verschwiegen
heit besonders verpflichtet worden ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Die Tat wird nur mit Zustimmung der dem Täter 

Vorgesetzten Behörde, und, wenn er nicht mehr in seinem 
Amt oder seiner Stellung ist, mit Zustimmung der letzten 
Vorgesetzten Behörde verfolgt. Die Verfolgung von Per
sonen, die zur Verschwiegenheit besonders verpflicLtet 
worden sind, tritt nur auf Anordnung des Reichsministers 
der Justiz ein.

Anm.: Die §§ 353b und 353c sind durch Art. 2 des Ges. zur Änderung des 
Strafgesetzbuches vom 2. Juli 1936 (RGBl. 1 S. 532) eingefügt worden.

§ 353c
(1) Wer, abgesehen von dem Fall des § 353 b, unbefugt 

ein amtliches Schriftstück, das als geheim oder vertraulich 
bezeichnet worden ist, oder dessen wesentlichen Inhalt 
ganz oder zum Teil einem anderen mitteilt und dadurch 
wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Ge
fängnis bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt einem anderen
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